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VERFÜGUNG

vom 21. Dezember 2005

Dürnten. Nutzungsplanung (Teilrevision Kernzonen)

Genehmigung (~ 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 165 1/1996 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Dümten genehmigt.

Am 16. November 2005 beschloss die Gemeindeversammlung Dürnten eine Teifrevision

der Kernzonen. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigungen der

Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 30. September 2005 und des Bezirksrates

Hinwil vom 25. Oktober 2005 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 11. Oktober

2005 ersucht die Gemeinde Dürnten um Genehmigung der Vorlage.

Die Teilrevision der Kernzonen umfasst die Zonenplanausschnitte 1:5000 der Ortsteile

Dürnten, Oberdürnten und Tann sowie die Anpassung der Bau- und Zonenordnung be—

treffend die Kernzonen. Der erläuternde Bericht gemäss Art. 47 RPV und der Bericht zu

den nicht berücksichtigten Einwendungen liegen vor.

Im Ralunen der letzten mit BDV Nr. 453/2004 genehmigten Teilrevision der Ortsplanung

wurde an der Gemeindeversammlung Dürnten ein Antrag gutgeheissen, wonach der Ge

meinderat Dürnten beauftragt wurde, die bestehenden Kemzonen in eine Kl mit restrik
tiveren Bauvorschriften und K2 mit gelockerten Bauvorschriften zu differenzieren.

Die aufgrund einer sorgfältigen Analyse der prägenden Elemente der schutzwürdigen

Ortsbilder von Dtirnten, Oberdürnten und Tann (Stellung, Kubus, Struktur und Substanz

der Gebäude sowie Umgebungsgestaltung, Materialien und Farben) vorgenommenen

Anpassungen der Kernzonen Kl und K2 mit schwarz und grau markierten Gebäuden sind
auf das schutzwürdige Ortsbild abgestimmt.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (~ 5 PBG).
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Die Baudirektion v e r fü g t:

1. Die von der Gemeindeversanimlung Dtirnten am 16. Juni 2005 festgesetzte Teil-

revision der Kernzonen (Zonenplanausschnitte 1:5000 der Kernzonen Dürnten,

Oberdümten und Tann, Anpassung der Bau- und Zonenordnung betreffend der

Kemzonen) wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Dürnten wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss §~ 6 und 89 PBG

öffentlich bekannt zu machen.

ffl. Mitteilung an den Gemeinderat Dümten (unter Beilage von drei Dossiers), an die

Kanzlei der Baurekurskonnnissionen und an das Verwaltungsgericht (unter Beilage

von je einem Dossier) sowie an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter

Beilage von zwei Dossiers).

ARV Amt fürZunch, den 21. Dezember 2005 Raumordnung und Vermessung
051697/OcalZst Fü den Auszug: ‚~7 ‚~7,*‘
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